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§ 1  Name und Sitz 
Der Verein führt den Namen Ski-Club Brombach e.V., mit Sitz in Brombach, wurde am 06.12.1964 
gegründet und ist seit dem 02.12.1965 in das Vereinsregister eingetragen. Das Geschäftsjahr des 
Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2  Vereinszugehörigkeit 
Ergänzend zum Inhalt dieser Satzung und Ordnungen des Vereins gelten für die Mitglieder die 
Satzungen / Richtlinien und Ordnungen für den angeschlossenen Skiverband Schwarzwald e.V. 
und dessen Dachverband sowie für den Badischen Sportbund Freiburg e.V. . 
 
§ 3  Zweck des Vereins / Gemeinnützigkeit 
Der  Verein verfolgt ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne  des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabeordnung.  Alle politischen und konfessionellen 
Parteistreben sind ausgeschlossen. 
Zweck des Vereins ist: 
Der Verein hat einen sportlichen Charakter. Er stellt sich zur Aufgabe, den Skisport in all seiner 
Vielfältigkeit zu fördern. 
Der  Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:  

• Durchführung von Skikursen 
• Durchführung von Vereinsmeisterschaften 
• Durchführung von Skiausfahrten 
• Durchführung von Training der Jugend und Erwachsenen 
• Teilnahme an Skirennen 
• Förderung der Ausbildung von Skilehrern 
• Durchführung von Wanderungen und Sommertraining 
• Durchführung Skibasar 
• Teilnahme an Dorffesten 

 
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemässen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismässig hohe Vergütung begünstigt werden. 
 
§ 4  Mitgliedschaft 
1. Mitglied kann jede natürliche Person werden, welche die Ziele des Vereins unterstützt. 
2. Die Mitgliedschaft gliedert sich in Aktiv und Ehrenmitglied auf. 
3. Diese Mitgliedschaft teilt sich in folgende Gruppen: 
 1. Kinder , Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr (oder bis zum 21. Lebensjahr sofern sie 

nachweislich noch in der Schule , in Ausbildung oder im Studium sind)  
 2. Einzelmitglieder über 18 Jahre 

3. Familienmitglieder mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr (oder bis zum 21. Lebensjahr 
sofern sie nachweislich noch in der Schule , in Ausbildung oder im Studium sind) 

4. Die Ehrenmitgliedschaft kann nach 25 Jahren Vereinszugehörigkeit oder bei besonderen 
Verdiensten um den Verein vom Vorstand ausgesprochen werden. 
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§ 5  Eintritt 
1. Die Anmeldung in den Verein erfolgt schriftlich unter Angabe des Namens, 

Familienstandes, Alters und Wohnsitzes mit eigenhändiger Unterzeichnung des 
Anmeldescheins. Bei Kindern und jugendlichen Einzelmitgliedern ist bis zur Volljährigkeit 
die Gegenzeichnung des Erziehungsberechtigten erforderlich. Im Falle einer Aufnahme 
anerkennt der Antragsteller /-in die Satzungen als verbindlich an. 

2. Über die Aufnahme entscheidet der geschäftsführende Vorstand mit Stimmenmehrheit. 
Die Ablehnung ist dem Antragsteller /-in  innerhalb von 4 Wochen nach Entscheid 
mitzuteilen.  

 
§ 6  Beendigung der Mitgliedschaft 
1. mit dem Ableben des Mitglieds 
2. durch freiwilliges Ausscheiden mit einer Frist von 6 Wochen zum Jahresende. Dies muss 

dem Vereinsvorstand schriftlich angezeigt werden. Das austretende Mitglied muss den 
fälligen finanziellen Verpflichtungen dem Verein gegenüber nachkommen. 

3. wenn ein Mitglied mit den Beitragszahlungen trotz Mahnung im Rückstand ist. 
4. ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es gegen die Interessen 

des Vereins oder gegen die Satzung in grober Weise verstossen hat. Über den Antrag auf 
Ausschluss entscheidet der geschäftsführende Vorstand mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Vor dem Ausschlussbeschluss ist dem Mitglied Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Gegen den Ausschlussbeschluss kann das Mitglied mit einer Frist 
von 4 Wochen bei der Mitgliederversammlung Berufung einlegen. Während des 
Ausschlussverfahrens ruhen die mitgliedschaftlichen Rechte des Mitgliedes. Das Ruhen der 
mitgliedschaftlichen Rechte entbindet nicht von der Verpflichtung zur Entrichtung des 
Mitgliedsbeitrages. 

 
§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
7.1. Rechte der Mitglieder 
 7.1.1    Die Mitglieder haben das Recht an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 
 7.1.2. Jedes volljährige Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. 
 7.1.3. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt von seinen Mitgliedern die folgenden 

personenbezogenen Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Kontaktdaten 
(Telefon und E-Mail-Adresse) sowie vereinsbezogene Daten (Eintritt, Ehrungen). Diese 
Daten werden elektronisch gespeichert und ausschliesslich vereinsbezogen genutzt.  

 Als Mitglied des Skiverband Schwarzwald, des Deutschen Skiverbands und des  Badischen 
Sportbunds werden personenbezogene Daten erhoben, die für interne Verbandszwecke 
genutzt werden. 
 

7.2  Pflichten der Mitglieder 
 7.2.1 Die Mitglieder vertreten und unterstützen innerhalb und ausserhalb des Vereins die 

sportlichen Interessen. 
 7.2.2 Das Vereinseigentum ist schonend zu behandeln. Für fahrlässige Beschädigungen 

muss der Verursacher / - in aufkommen. 
 
§ 8 Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter 

Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäss dieser Satzung 
zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:  
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• Name und Anschrift 
• Bankverbindung 
• Telefonnummer 
• E-Mail Adresse 
• Geburtsdatum 
• Lizenz  
• Funktion im Verein 
• Vereinseintritt, Ehrungen 

2. Als Mitglied des Skiverbands Schwarzwald, des Deutschen Skiverbands und des  
Badischen Sportbunds ist der Verein verpflichtet bestimmte personenbezogen Daten 
dorthin zu melden. Übermittelt werden an die Verbände die Namen und das Alter der 
Mitglieder, Namen der Vorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift, Telefonnummern, 
Faxnummern und E-Mail Adressen.  

3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schliesst solche ab, aus denen er und / 
oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, 
Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder an das zuständige Versicherungsunternehmen. 
Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten ausschliesslich 
dem Übermittlungszweck gemäss verwendet. 

4.  Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemässen 
Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner 
Mitglieder in seinem Aushangkasten  sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten 
und Fotos zur Veröffentlichung an Print – und Telemedien sowie elektronische Medien. 
Dies betrifft insbesondere Start – und Teilnehmerlisten, Vorstandswahlergebnisse.  

 Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos 
seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die 
Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner 
Homepage. 

5.  Durch ihre Mitgliedschaft und der damit verbundenen Anerkennung dieser Satzung 
stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer 
personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmass und Umfang zu. Einer 
anderweitigen, über die Erfüllung seiner satzungsgemässen Aufgaben und Zwecke 
hinausgehenden Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen  
Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.  

6. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §34 , §35) das Recht auf Auskunft über die zu 
seiner Person gespeicherten Daten,  deren Empfänger und den Zweck der Speicherung 
sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung.  

 
§ 9 Beiträge 
1. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. 
2. Die Höhe, sowie die Zahlungsbedingungen des von den Mitgliedern zu entrichtenden 

Mitgliedsbeitrags  werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. 
3. Die Mitglieder verpflichten sich ihre finanziellen Verpflichtungen im Rahmen des SEPA-

Verfahrens zu erfüllen und erteilen ein SEPA-Lastschrift-Mandat. Die Mitgliedsbeiträge 
werden zum 31. März des laufenden Geschäftsjahres eingezogen. 

4.  Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. 
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§ 10 Organe des Vereins 
1. Vorstand  
2. Mitgliederversammlung 
 
§ 11 Der Vorstand 
Der Gesamtvorstand des Vereins setzt sich zusammen aus 
 
   1.  Der geschäftsführende Vorstand.  
  a.) 1. Vorsitzender /- e 
   b) Stellvertretender Vorsitzender /- e   
   c.)  Kassenführer / -in 
    d.) Schriftführer /- in  
   2.  Der erweiterte Vorstand.  
    a.) Sportwart /-in 
    b.) Skischulleiter /- in 
     c.) Jugendwart /-in 
  
Jedem Vorstandsressort können Fachwarte oder Arbeitsgruppen zugeordnet werden, die nicht 
Vorstandsmitglieder sind (siehe § 13 Ausschüsse). Der / die Fachwart /-in  hat, wenn über sein 
/ihr Arbeitsgebiet entschieden wird,  Stimmrecht. 
Gewählt werden können nur Personen, die dem Verein mindestens 1 Jahr angehören. 
Die Vorstandsmitglieder werden durch die Mitgliederversammlung für jeweils 2 Jahre gewählt 
und zwar: 
 
in den geraden Jahren:   in den ungeraden Jahren: 
1. Vorsitzender / -e    2. Vorsitzender /-e 
Sportwart/ -in     Skischulleiter /-in 
Kassenführer/-in     Schriftführer / -in   
Jugendwart / -in    
       
Eine Wiederwahl ist zulässig. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedes des 
Gesamtvorstandes muss der Gesamtvorstand eine Person für das Amt kommissarisch ernennen. 
Das Amt steht bei der nächsten Mitgliederversammlung zur Ergänzungswahl. 
Der Verein wird gerichtlich und aussergerichtlich vertreten durch den 1. Vorstand und den 2. 
Vorstand. Jeder vertritt alleine. Für das Innenverhältnis wird bestimmt, dass der 2. Vorstand nur 
dann vertreten darf, wenn der 1. Vorstand verhindert ist. 
Zu den Sitzungen des Gesamtvorstandes lädt der / die 1. Vorsitzende, im Verhinderungsfall der / 
die stellvertretende Vorsitzende, schriftlich oder per E-Mail ein. Mit der Einladung zur Sitzung 
legt der/ die Vorsitzende die Tagesordnung fest.   
Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  
Beschlüsse können nur gefasst werden, wenn mindestens 2 geschäftsführende 
Vorstandsmitglieder und 50 % der aktiven Mitglieder des Vorstandes anwesend sind. 
 
§ 12 Mitgliederversammlung 
Im Jahr soll mindestens eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird durch den 
Vorstand mindestens 2 Wochen vorher schriftlich oder elektronisch (E-Mail) einberufen. Es wird 
die Anschrift oder E-Mail Adresse verwandt, welche das Mitglied dem Verein bekanntgegeben 
hat.  
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Ort, Tag und Uhrzeit der Mitgliederversammlung wird vom Vorstand festgelegt. Es wird eine 
vorläufige Tagesordnung erstellt. Anträge von Mitgliedern müssen mindestens eine Woche vor 
der Mitgliederversammlung schriftlich oder elektronisch eingereicht werden.  
 
Der /die Vorsitzende des Vereins im Falle seiner Verhinderung sein / seine  Stellvertreter – in 
leitet die Mitgliederversammlung.  Beschlüsse werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder gefasst soweit diese Satzung nicht ein anderes vorsieht. Enthaltungen und 
ungültige Stimmen zählen bei der Auszählung nicht mit. 
Abstimmungen werden grundsätzlich offen durch Handhebung vorgenommen. Ein Antrag auf 
Vornahme einer Geheimabstimmung bedarf der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgabe: 

1. Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes der Vorstandschaft 
2. Entgegennahme des Kassenberichtes für das zurückliegende Vereinsjahr. Der 

Kassenbericht ist von 2 Mitgliedern, die von der Versammlung auf 2 Jahre 
abwechselnd gewählt werden, zu überprüfen und dieser Bericht zu erstatten. Die 
Kassenprüfer dürfen dem Vorstand nicht angehören.  

3. Entlastung des Vorstandes. 
4. Wahl der zur Wahl stehenden Mitglieder des Vorstandes. 
5. Anträge der Mitglieder 
 Diese müssen mindestens 1 Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim 

Vorstand eingegangen sein. 
6.  Ausblick auf das kommende Vereinsjahr  

 
Anträge und Beschlüsse der Mitgliederversammlung müssen protokollarisch aufgenommen und 
durch den Schriftführer unterzeichnet werden. 
 
§ 13 Ausserordentliche Mitgliederversammlung 
1.  Der Vorstand  kann jederzeit eine ausserordentliche Mitgliederversammlung einberufen 
2. Der Vorstand hat die Pflicht, eine ausserordentliche Versammlung einzuberufen, wenn 

mindestens 30 Mitglieder unter Angabe der Gründe einen schriftlichen Antrag zur 
Einberufung stellen. 

 Zu der außerordentlichen Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand mit einer Frist 
von zwei Wochen schriftlich oder elektronisch (E-Mail) unter Angabe der Tagesordnung 
eingeladen.  

 
§ 14 Ausschüsse 
Der Vorstand ist berechtigt zur Vorbereitung oder Erledigung bestimmter Aufgaben 
unterstützende Gremien wie z.B. Arbeitsgruppen oder Kommissionen zu bilden. 
 
§ 15 Haftung 
Der Verein haftet in keiner Weise für die aus dem Vereinsbetrieb entstehenden Gefahren 
(Verletzungen etc.) und Sachverluste. 
 
 
§ 16  Satzungsänderung 
Anträge auf Änderung der Satzung können nur durch den Vorstand eingebracht werden. Anträge, 
welche durch die Mitglieder eingebracht werden, können zur Abstimmung zugelassen werden, 
wenn sie von mind. 10% der stimmberechtigten Mitglieder unterstützt werden. Dem Antrag 
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müssen mindestens  3/4  in der Versammlung anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder 
zustimmen. 
Zur Satzungsänderung kann eine ausserordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. 
 
§ 17 Auflösung 
1. Solange 7 Mitglieder zur Fortsetzung des Vereins entschlossen sind, kann der Verein nicht 

aufgelöst werden. Die übrigen Mitglieder können in diesem Falle Ihren Austritt erklären. 
2. Der Verein ist aufgelöst, wenn er weniger als 7 Mitglieder zählt. 
3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins  an die Bergwacht Schwarzwald e. V. 
  Landesgeschäftsstelle 
  Basler Landstraße 90 
  79111 Freiburg i. Br. 
 die es unmittelbar und ausschliesslich für gemeinnützige , mildtätige oder kirchliche 

Zwecke zu verwenden hat. 
 
Lörrach, den 14.01.2016   


